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Satzung 
 
 

§ 1  Name, Sitz und Zweck 
 

1. Der 1908 in Sinzig gegründete Turnverein führt den Namen „ TV Sinzig 08 e.V. “. Er ist 
Mitglied des Sportbundes Rheinland im Landessportbund Rheinland - Pfalz, des Lan-
desturnverbandes und der zuständigen Fachverbände. Der Verein hat seinen Sitz in Sinzig. 
Er ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht  Koblenz eingetragen. 

 

2. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „ Steuerbegünstigte Zwecke “ der Abgabenordnung. Zweck des Vereins ist die 
Förderung des Sports. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die Er-
richtung von Sportanlagen sowie der Förderung sportlicher Übungen und Leistungen. Der 
Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

 

3. Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die Mit-
glieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

 

4. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

5. Bei Bedarf können Vereinsämter im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten entgeltlich 
auf der Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen Zahlung einer Aufwandsentschädi-
gung nach § 3, Ziff. 26 a EStG ausgeübt werden. Die Entscheidung über eine entgeltliche 
Vereinstätigkeit trifft der Vorstand. Gleiches gilt für die Vertragsinhalte und die Vertrags-
beendigung. Auf § 5 wird verwiesen. 

 
 

§ 2  Erwerb der Mitgliedschaft 
 

1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden. 
 

2. Wer die Mitgliedschaft erwerben will, hat an den Vorstand einen schriftlichen Aufnahme-
antrag zu richten. Bei Minderjährigen ist die Zustimmung der gesetzlichen Vertreter erfor-
derlich. Die Aufnahme erfolgt durch den Vorstand. 

 

3. Zu Ehrenmitgliedern können durch Beschluss der Mitgliederversammlung Personen er-
nannt werden, die sich um den Verein verdient gemacht haben. Sie haben alle Rechte der 
Mitglieder, sind jedoch von der Beitragszahlung befreit. 

 
 

§ 3  Beendigung der Mitgliedschaft 
 

1. Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, Tod oder Ausschluss aus dem Verein. Die Aus-
trittserklärung ist schriftlich an den Vorstand zu richten. 

 

2. Der Austritt ist frühestens nach 12 Monaten zum Schluss eines Kalendervierteljahres unter 
Einhaltung einer Frist von 6 Wochen zulässig. 
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3. Ein Mitglied kann, nach vorheriger Anhörung, vom Vorstand aus dem Verein ausge-
schlossen werden: 

 

a) wegen erheblicher Nichterfüllung satzungsgemäßer Verpflichtungen oder grober 
 Missachtung von Anordnungen der Organe des Vereins 

 

  b) wegen Nichtzahlung von Beiträgen trotz Mahnung 
 

 c) wegen eines schweren Verstoßes gegen die Interessen des Vereins oder groben un- 
  sportlichen Verhaltens 
 

  d) wegen unehrenhafter Handlungen. 
 

 Der Bescheid über den Ausschluss ist mit Einschreibebrief zuzustellen. 
 
 

§ 4  Beiträge 
 

1. Der Mitgliedsbeitrag sowie außerordentliche Beiträge werden von der Mitgliederver-
sammlung festgelegt. 

 

2. Der Mitgliedsbeitrag wird für ein Jahr im Voraus erhoben. 
 

3. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch 
keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

 

4. Der Vorstand kann in begründeten Fällen die Zahlungen gemäß Ziffer 1 ganz oder teil-
weise erlassen oder stunden ( z.B. in wirtschaftlicher Notlage ). 

 
 

§ 5  Vergütung der Vereinstätigkeit 
 

1. Die Mitglieder der Vereinsorgane nehmen ihre Aufgaben grundsätzlich ehrenamtlich 
wahr. 

 

2. Der Vorstand ist ermächtigt, Tätigkeiten für den Verein gegen Zahlung einer angemesse-
nen Vergütung oder Aufwandsentschädigung zu beauftragen. Maßgebend ist die Haus-
haltslage des Vereins. 

 

3. Zur Erledigung der Geschäftsführeraufgaben und zur Führung einer Geschäftsstelle ist der 
Vorstand ermächtigt, im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten hauptamtlich 
Beschäftigte anzustellen, die nicht Vorstand im Sinne des § 26 BGB sein dürfen. 

 

4. Im Übrigen haben die Mitglieder und Mitarbeiter einen Aufwendungsersatzanspruch nach 
§ 670 BGB für solche Aufwendungen, die ihnen durch die Tätigkeit für den Verein ent-
standen sind. Hierzu gehören insbesondere Fahrtkosten, Reisekosten, Porto, Telefon, In-
ternet usw. 

 

5. Der Anspruch auf Aufwendungen kann nur innerhalb einer Frist von einem Jahr nach der 
Entstehung geltend gemacht werden. Erstattungen werden nur gewährt, wenn die Aufwen-
dungen mit Belegen und Aufstellungen, die prüffähig sein müssen, nachgewiesen werden. 

 

6. Vom Vorstand können per Beschluss Pauschalen für den Aufwendungsersatz nach 
§ 670 BGB festgelegt werden. Einzelheiten kann eine Finanzordnung regeln. 
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§ 6  Datenschutz 
 

1. Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der gesetz-
lichen Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes ( BDSG ) personenbezogene Daten 
über persönliche und sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein erhoben, verarbeitet 
und genutzt. 
 

2. Jeder Betroffene hat das Recht auf: 
 

•  Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten; 
 

•  Berichtigung über die zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sie unrichtig sind; 
 

•  Sperrung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sich bei behaupteten Feh- 
             lern weder deren Richtigkeit noch deren Unrichtigkeit feststellen lässt; 
 

•  Löschung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn die Erhebung oder die 
 Speicherung unzulässig war. 

 

3. Den Organen des Vereins und allen Mitarbeitern des Vereins oder sonst für den Verein 
Tätige ist es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als zur jeweiligen 
Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugäng-
lich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der 
oben genannten Personen aus dem Verein hinaus. 

 
 

§ 7 Straf- und Ordnungsmaßnahmen 
 

1. Gegen Mitglieder, die gegen die Satzung oder gegen Anordnungen des Vorstandes und 
der Abteilungen verstoßen, können nach vorheriger Anhörung vom Vorstand folgende 
Maßnahmen verhängt werden: 

 

  a) Verweis 
 

  b) angemessene Geldstrafe 
 

  c) zeitlich begrenztes Verbot der Teilnahme am Sportbetrieb und den Veranstaltungen 
      des Vereins. 
 

 Der Bescheid über diese Maßregelung ist mit Einschreibebrief zuzustellen. 
 
 

§ 8  Rechtsmittel 
 

1. Gegen die Ablehnung der Aufnahme ( § 2 ) und gegen Straf- und Ordnungsmaßnahmen   
( § 7 ) ist Einspruch zulässig. Dieser ist innerhalb von einem Monat nach Zugang der Ent-
scheidung bei einem Mitglied des Vorstandes ( § 12, Ziff. 2 ) einzulegen. 

  

2. Über den Einspruch entscheidet der Gesamtvorstand (§ 12, Ziff. 1 b ). Bis zur endgülti-
gen Entscheidung des Gesamtvorstandes ruhen die Mitgliedschaftsrechte und -pflichten 
des betroffenen Mitglieds, soweit sie von der Entscheidung des Vorstands berührt sind.  
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§ 9  Vereinsorgane 
 

1. Organe des Vereins sind: 
 

  a) die Mitgliederversammlung 
 

  b) der Mitarbeiterkreis 
 

c) der Vorstand. 
 
 

     § 10 Mitgliederversammlung 
 

1. Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. 
 

2. Eine ordentliche Mitgliederversammlung ( Jahreshauptversammlung ) findet in jedem Jahr 
statt, und zwar grundsätzlich im II. Quartal. 

 

3. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung, zu der eine gesonderte schriftliche Einla-
dung erfolgen muss, ist innerhalb einer Frist von 14 Tagen mit entsprechender Tagesord-
nung einzuberufen, wenn es 

 

  a) der Vorstand beschließt oder 
 

 b) ein Viertel der  Mitglieder schriftlich beim Vorsitzenden beantragt hat. 
 

4. Die Einberufung der ordentlichen Mitgliederversammlung erfolgt durch den Vorstand und 
zwar durch Veröffentlichung in den in Sinzig erscheinenden kostenlosen Wochenzeitun-
gen ( zurzeit: Blick aktuell „ Sinzig “ als amtliches Bekanntmachungsorgan der Stadt Sin-
zig sowie „ Sinzig im Blickpunkt “ ).  Zwischen dem Tag der Einladung und dem Termin 
der Versammlung muss eine Frist von 14 Tagen liegen. 

 

5. Mit der Einberufung der ordentlichen Mitgliederversammlung ist die Tagesordnung mit-
zuteilen. Diese soll insbesondere folgende Punkte enthalten: 

 

  a) Bericht des Vorstandes 
 

  b) Kassenbericht und Bericht der Kassenprüfer 
 

  c) Entlastung des geschäftsführenden Vorstandes 
 

  d) Wahlen, soweit diese erforderlich sind 
 

  e) Beschlussfassung über vorliegende Anträge 
 

  f) Festsetzung der Mitgliedsbeiträge und außerordentliche Beiträge. 
 

6. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder 
beschlussfähig. 

 

7. Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mit-
glieder gefasst. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden bzw. des Ver-
sammlungsleiters den Ausschlag. 

 

 Satzungsänderungen können nur mit einer Mehrheit von Zweidritteln der erschienenen 
stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden.  
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8. Über Anträge, die nicht in der Tagesordnung verzeichnet sind, kann in der Mitgliederver-
sammlung nur abgestimmt werden, wenn diese Anträge mindestens 8 Tage vor der Ver-
sammlung schriftlich beim Vorsitzenden des Vereins eingegangen sind. 

 

 Dringlichkeitsanträge dürfen nur behandelt werden, wenn die Mitgliederversammlung mit 
einer Zweidrittel  -  Mehrheit beschließt, dass sie als Tagesordnungspunkte aufgenommen 
werden. Ein Dringlichkeitsantrag auf Satzungsänderung ist unzulässig. 

 

9. Geheime Abstimmungen erfolgen nur, wenn mindestens 10 stimmberechtigte Mitglieder 
es beantragen.  

 

10. Stimmberechtigt sind alle Mitglieder vom 16. Lebensjahr an. Jüngere Mitglieder können 
an der Mitgliederversammlung, den Abteilungsversammlungen und der Jugendversamm-
lung als Gäste teilnehmen. 

 

11. Bei der Wahl des Jugendleiters haben alle Mitglieder des Vereins vom 14. bis 21. Lebens-
jahr Stimmrecht. 

 

12. Gewählt werden können Mitglieder vom 18. Lebensjahr an. 
 
 

§ 11 Mitarbeiterkreis 
 

1. Zum Mitarbeiterkreis gehören: 
 

  a) die Mitglieder des Vorstandes 
 

  b) die Übungsleiter/-innen 
 

  c) die Betreuer/-innen 
 

  d) Schiedsrichter/-innen und Kampfrichter/-innen 
 

  e) Vereinsvertreter in Fachgremien des Sports auf Kreis-, Bezirks- und Landesebene 
 

  f) Kassenprüfer. 
 

2. Der Mitarbeiterkreis sollte mindestens einmal jährlich zusammen treten. Er wird vom 
Vorsitzenden geleitet. 

 

3. Der Mitarbeiterkreis soll gewährleisten, dass alle im Verein tätigen Mitarbeiter laufend 
über alle Geschehnisse im Verein informiert werden. Er hat die Aufgabe, bei allen beson-
deren Maßnahmen und Vorhaben des Vereins beratend mitzuwirken. 

 
 

§ 12 Vorstand 
 

1. Der Vorstand arbeitet 
 

a) als geschäftsführender Vorstand: 
   bestehend aus dem/der Vorsitzenden, dem/der stellvertretenden Vorsitzenden, 
   dem/der Schatzmeister/in, dem/der Mitgliederverwalter/in und dem/der Sportwart/in. 
 

  b) als Gesamtvorstand: 
   bestehend aus dem geschäftsführenden Vorstand, den Abteilungsleitern/-leiterinnen 
   der jeweiligen Sportarten sowie den Beisitzern und dem/der Jugendvertreter/in. 
 



Seite 6 / 8 

 

2. Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der/die Vorsitzende und sein/e Stellvertreter/in so-
wie der/die Schatzmeister/in. Sie vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich. 
Jeder von ihnen ist allein vertretungsberechtigt.  

 

3. Der/Die Jugendvertreter/in wird in einer gesondert einberufenen Versammlung von der 
Jugend des Vereins gewählt ( Vgl. § 10, Ziff. 11 ). Die Wahl bedarf der Bestätigung durch 
die Mitgliederversammlung. 

 

4. Der Vorstand leitet den Verein. Der/Die Vorsitzende beruft und leitet die Sitzungen des 
Vorstandes. Der Vorstand tritt zusammen, wenn es das Vereinsinteresse erfordert oder 
drei Vorstandsmitglieder es beantragen. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn die Hälfte 
der Vorstandsmitglieder anwesend ist. 

 

 Bei Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes ist der Gesamtvorstand berechtigt, ein neues 
Mitglied kommissarisch bis zur nächsten Wahl zu berufen. 

 

5. Zu den Aufgaben des Vorstandes gehören: 
 

a) die Durchführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung und die Behandlung 
  von Anregungen des Mitarbeiterkreises 
 

  b) die Bewilligung von Ausgaben 
 

  c) Aufnahme, Ausschluss und Bestrafung von Mitgliedern. 
 

6. Der geschäftsführende Vorstand ist für Aufgaben zuständig, die aufgrund ihrer Dringlich-
keit einer schnellen Erledigung bedürfen. Er erledigt außerdem Aufgaben, deren Behand-
lung durch den Gesamtvorstand nicht notwendig ist. 

 

 Der Gesamtvorstand ist über die Tätigkeit des geschäftsführenden Vorstandes laufend zu 
informieren. 

 

7. Die Aufgaben der Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes sowie die Abgrenzung 
der übrigen Vorstandsressorts können in einer Geschäftsordnung geregelt werden. 

 

8. Die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstands haben das Recht, an allen Sitzungen der 
Abteilungen und Ausschüsse beratend teilzunehmen. 

 

9. Die Zahl der Beisitzer ist auf die Anzahl der Abteilungen im Turnverein zum Zeitpunkt 
der Wahl begrenzt. 

 
 

§ 13 Haftung 
 

1. Vorstandsmitglieder und sonstige Beauftragte, die für den Verein unentgeltlich tätig sind 
oder für ihre Tätigkeit eine Aufwandsentschädigung nach § 3, Ziff. 26 a EStG von maxi-
mal 500,00 EUR jährlich erhalten ( § 1, Ziff. 5 ), haften für Schäden, die sie in Erfüllung 
ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit für den Verein verursachen, gegenüber dem Verein ledig-
lich für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 

 

2. Sie werden, soweit sie aus ihrer Tätigkeit für den Verein Anderen zum Schadenersatz ver-
pflichtet sind, vom Verein freigestellt, falls sie weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit 
zu vertreten haben. 
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§ 14 Ausschüsse 
 

1. Der Vorstand kann bei Bedarf für Sonderaufgaben Ausschüsse bilden, deren Mitglieder 
vom Gesamtvorstand berufen werden. 

 

2. Die Sitzungen der Ausschüsse erfolgen nach Bedarf und werden durch den Schriftführer 
im Auftrag des zuständigen Leiters einberufen. 

 
 

§ 15  Abteilungen 
 

1. Für die im Verein betriebenen Sportarten bestehen Abteilungen oder werden im Bedarfs-
falle durch Beschluss des Vorstandes gegründet. 

 

2. Die Abteilung wird durch den/die Abteilungsleiter/in, seine/n Stellvertreter/in und Mitar-
beiter, denen feste Aufgaben übertragen werden, geleitet. 

 

3. Abteilungsleiter, Stellvertreter und Mitarbeiter werden von der Abteilungsversammlung 
gewählt. Die Abteilungsleitung ist gegenüber den Organen des Vereins verantwortlich und 
auf Verlangen jederzeit zur Berichterstattung verpflichtet. 

 

4. Die Abteilungen sind im Bedarfsfalle berechtigt, zusätzlich zum Vereinsbeitrag einen Ab-
teilungs- und Aufnahmebeitrag zu erheben. Die sich aus der Erhebung von Sonderbeiträ-
gen ergebende Kassenführung kann jederzeit vom Schatzmeister des Vereins geprüft wer-
den. Die Erhebung eines Sonderbeitrages bedarf der vorherigen Zustimmung des Vereins-
vorstandes. 

 
 

§ 16 Protokollierung der Beschlüsse 
 

Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung, des Vorstandes, der Ausschüsse sowie der 
Jugend- und Abteilungsversammlungen ist jeweils ein Protokoll anzufertigen, das vom Ver-
sammlungsleiter und dem von ihm bestimmten Protokollführer zu unterzeichnen ist. 
 
 

§ 17 Wahlen 
 

Die Mitglieder des Vorstandes, die Abteilungsleiter sowie die Kassenprüfer werden auf die 
Dauer von 2 Jahren gewählt. Sie bleiben solange im Amt, bis der Nachfolger gewählt ist. 
Wiederwahl ist zulässig. 
 
 

§ 18 Kassenprüfung 
 

Die Kasse des Vereins sowie evtl. Kassen der Abteilungen werden in jedem Jahr durch zwei 
von der Mitgliederversammlung des Vereins gewählte Kassenprüfer geprüft. Die Kassen-
prüfer erstatten der Mitgliederversammlung einen Prüfungsbericht und beantragen bei ord-
nungsgemäßer Führung der Kassengeschäfte die Entlastung des Schatzmeisters und können 
die Entlastung der übrigen geschäftsführenden Vorstandsmitglieder beantragen. 
 
 



Seite 8 / 8 

 

§ 19  Auflösung des Vereins 
 

1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung 
beschlossen werden. Auf der Tagesordnung dieser Versammlung darf nur der Punkt 
„  Auflösung des Vereins  “ stehen. 

 

2. Die Einberufung einer solchen Mitgliederversammlung darf nur erfolgen, wenn es 
 

a) der Gesamtvorstand mit einer Mehrzahl von Dreivierteln aller seiner Mitglieder be- 
schlossen hat, oder 

 

b) von Zweidritteln der stimmberechtigten Mitglieder des Vereins schriftlich gefordert 
wurde. 

 

3. Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 50 % der stimmberechtigten Mit-
glieder anwesend sind. Die Auflösung kann nur mit einer Mehrheit von Dreivierteln der 
erschienenen stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden. Die Abstimmung ist na-
mentlich vorzunehmen. 

 

 Sollten bei der ersten Versammlung weniger als 50 % der stimmberechtigten Mitglieder 
anwesend sein, ist eine zweite Versammlung einzuberufen, die dann mit einer Mehrheit 
von Dreivierteln der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder beschlussfähig ist. 

 

4. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall des bisherigen steuerbegünstigten Zweckes 
fällt sein Vermögen an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere 
steuerbegünstigte gemeinnützige Körperschaft und zwar mit der Zweckbestimmung, dass 
dieses Vermögen unmittelbar und ausschließlich zur Förderung des Sports verwendet 
werden darf. 

 
 

Die vorstehende Satzung wurde von der Mitgliederversammlung am 23. Mai 2014 genehmigt. 


